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Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je-
der Zeit unter der Telefonnummer 116117.
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini-
sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen 
oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe-
dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf-
nummer 112 verständigen.
Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran-
kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 
09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt.

Apotheken-Notdienst

Freitag, 27.09.2019
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93,
( 07751 83930

Samstag, 28.09.2019
Hochrhein-Apotheke Hohentengen, Kirchstr. 1
( 07742 91106
Schloss-Apotheke Stühlingen, Hauptstr. 10
( 07744 314

Sonntag, 29.09.2019
Bären-Apotheke Waldshut, Brückenstr. 7
( 07751 9184233

Montag, 30.09.2019
Klettgau-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 37
( 07741 2703

Dienstag, 01.10.2019
Markt-Apotheke Tiengen, Hauptstr. 69, 
( 07741 4686

Mittwoch, 02.10.2019
Alemannen-Apotheke Grießen, Schaffhauser Str. 8
( 07742 92190

Donnerstag, 03.10.2019
Löwen-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 11,
( 07751 3443

Freitag, 04.10.2019
Rats-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 31, 
( 07751 2220

Der Apothekennotdienst ist abrufbar unter:
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder Tel. 0800 0022833 
(kostenfrei), Mobil: 22833 (max. 0,69 €/min), SMS: "apo" 
an 22833 (0,69 €/min)

Notrufnummern

Polizei-Notruf 110

Polizeiposten Jestetten 7234
(während der Dienstzeit)

Polizeirevier Waldshut 07751 8316531
(keine Notrufe)

Feuerwehr, Notarzt, DRK-Rettungsdienst 112
(Notruf)

Giftnotruf Freiburg 0761 1924-0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30

Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf-
beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren.

badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767

Störungsdienst Stromversorgung 0151 21288146
www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0

Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851

Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777

Pflegedienste / Soziale Einrichtungen

Caritasverband Hochrhein e. V.
Waldshut 07751 8011-0

Sozialdienst 07751 8011-31

Hausnotrufdienst 07743 933813

Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0
Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50

DRK-Kreisverband Waldshut

Fahrdienst (Krankenfahrten/Rollstuhlbus) 0800 0079761

DRK Kleiderausgabe 07751 8735-0

DRK-Hausnotrufdienst 07751 8735-55

DRK-Dienste für Senioren 07741 9697710

Pflegedienste St. Martin Küssaberg 07741 68070

Pegasus Ambulanter Pflegedienst 07742 858182
Küssaberg

Pflegestützpunkt 07751 86-4245
Landkreis Waldshut

Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110111

Hilfetelefon Kinder- und Jugendliche 0800 1110333

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000 116016

Frauen- u. Kinderschutzhaus 07751 3553
Landkreis Waldshut (24 h)

Offene Beratung „Courage“ 07751 910843

Jugend- und Drogenberatungsstelle 07751 896770
Waldshut

Kinderschutzbund Waldshut 07741 672724

Hospiz-Gruppe Jestetten 5525

Donum Vitae Hochrhein 07751 898237
Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und 
Schwangere, Waldshut

Lebenshilfe Südschwarzwald 07741 9657277
FUD für Familien mit Kindern mit Behinderungen

Blinden- und Sehbehindertenverein 0761 36122
Südbaden e. V.
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A U S  D E M  G E M E I N D E R A T

Zu TOP 1:
Bekanntgabe aus nicht öffentli-
cher Sitzung; 
Bürgermeister Link gibt bekannt, 
dass Herr Andreas Morasch mit Wir-
kung zum 01.10.2019 zum Fachbe-
diensteten für das Finanzwesen er-
nannt worden ist.  

Zu TOP 2:
Aufstellung eines Lärmaktions-
planes für die nichtbundeseige-
nen Eisenbahnlinien: 
Kenntnisnahme und Abwägung 
der im Rahmen der Offenlage und
der Anhörung der Träger öffentli-
cher Belange eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregun-
gen; 
Beratung und Beschlussfassung 
über das weitere Vorgehen; 
Bürgermeister Link begrüßt zu die-
sem Tagesordnungspunkt Herrn 
Wolfgang Wahl von der Rapp Trans 
AG und Herrn Rechtsanwalt Dr. 
Dario Mock von der Kanzlei Spar-
wasser & Heilshorn und erteilt ihnen 
das Wort.
Herr Wahl informiert die Gemeinde-
räte über das Verfahren zur Erstel-
lung eines Lärmaktionsplanes und 
die Betroffenheiten mit einer Präsen-
tation. Anschließend erläutert er die 
im Rahmen der Offenlage und der 
Anhörung der Träger öffentlicher Be-
lange eingegangenen Stellungnah-
men und Anregungen. Herr Dr. Mock 
ergänzt den Vortrag von Herrn Wahl 
um die rechtliche Beurteilung der 
eingegangenen Stellungnahmen. 
Herr Wahl informiert insbesondere, 
dass die Schweizerische Bundes-
bahn (SBB) sich gemäß ihrer Stel-
lungnahme nicht in der Pflicht sieht, 
tätig zu werden. 
Herr Dr. Mock informiert, dass für die 
Strecke deutsches Recht anzuwen-
den ist. Der Lärmaktionsplan ist ein 
Koordinierungsinstrument, welches 
aber keine gesetzliche Grundlage 
bildet. Ein Ansatzpunkt, Lärmminde-
rungsmaßnahmen durchzusetzen, 
wäre die Zunahme der Lärmbelas-
tung nachzuweisen. Dies ist in Rea-
lität aber äußerst schwierig. Weiter 
wirft er die Frage auf, ob die SBB 
überhaupt der richtige Adressat ist, 

da sich Lärmaktionspläne aus-
schließlich an Träger öffentlicher 
Verwaltung richten.
Eine rechtliche Beurteilung der offe-
nen Fragen ist äußerst schwierig. 
Daher empfiehlt er den Gemeinderä-
ten, den Lärmaktionsplan zu be-
schließen, mit dem Wissen, dass 
dessen Umsetzung aktuell äußerst 
problematisch ist. 
Herr Wahl informiert, dass aufgrund 
der Komplexität des Sachverhaltes 
eine rechtliche Beratung zwingend 
erforderlich ist. Er merkt an, dass die 
Gemeinde verpflichtet ist zu han-
deln, aber keine Möglichkeit hat, die 
geforderten Maßnahmen durchzu-
setzen. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich 
nach dem weiteren Verfahren, wenn 
der Lärmaktionsplan beschlossen 
worden ist. 
Dr. Mock merkt an, dass die Ge-
meinde mit dem Beschluss des
Lärmaktionsplanes die gesetzlichen 
Vorgaben zunächst erfüllt. Sie hat 
dann folgende Handlungsalternati-
ven: 
a) Abwarten bis die SBB mit dem 

Doppelspurausbau an die Ge-
meinde herantritt. In diesem Fall 
hat die Gemeinde eine gesetzli-
che Grundlage, auf der Lärmmin-
derungsmaßnahmen gefordert 
werden können. Eine gute Lö-
sung kann auf dem Verhand-
lungswege gefunden werden. 

b) Für den Fall, dass sich der Dop-
pelspurausbau noch lange hin-
zieht, kann die Gemeinde versu-
chen, die Lärmminderungsmaß-
nahmen aus dem Lärmaktions-
plan umzusetzen. Dies kann nur 
auf dem Verhandlungswege mit 
der SBB erreicht werden. Mög-
licherweise gibt es bis dahin auch 
Rechtsprechung, die die Ge-
meinde in dieser Angelegenheit 
unterstützt. 

c) Die Gemeinde kann die Umset-
zung des Lärmaktionsplanes 
selbst in die Hand nehmen oder 
die Lärmminderungsmaßnah-
men bei der SBB einklagen. Auf-
grund der bisherigen Rechtspre-
chung kann aber heute schon 
mitgeteilt werden, dass die Klage 
in den ersten beiden Instanzen 
verloren wird. Eine höchstrichter-
liche Rechtsprechung steht noch 
aus. 

Möglich ist, privatrechtliche Ver-
einbarungen mit der SBB zur 
Lärmminderung zu schließen, um 
eine Lösung zu finden. 

Der Gemeinderat merkt an, dass ab-
warten für ihn keine Option ist. Er er-
kundigt sich nach der Dauer des 
Rechtsweges. 
Dr. Mock informiert, dass mit einer 
Verfahrensdauer von rund zwei Jah-
ren für die Erstinstanzen zu rechnen 
ist. Die Dauer des weiteren Verfah-
rens lässt sich nur schwer abschät-
zen. Eine Gesamtverfahrensdauer 
von fünf Jahren hält Dr. Mock für re-
alistisch. 
Der Gemeinderat erkundigt sich wei-
ter nach den Erfolgsaussichten einer 
Klage. 
Dr. Mock merkt an, dass eine andere 
Kommune die Klage in den ersten 
beiden Instanzen deutlich verloren 
hat. Daher schätzt er die Chancen 
nicht all zu hoch ein, eine Prognose 
lässt sich aber nur schwer treffen.
Ein anderer Gemeinderat erkundigt 
sich, ob sich durch den Beschluss 
des Lärmaktionsplanes ein Rechts-
anspruch auf Lärmminderung für die 
Betroffenen ergibt. 
Dr. Mock erläutert, dass dies nach 
der aktuellen Rechtsprechung nicht 
der Fall ist. Aus Sicht der Betroffe-
nen ist die Gesamtsituation daher 
äußerst misslich. 
Der Gemeinderat erkundigt sich, ob 
die Bürger eine weitere Mitsprache-
möglichkeit haben. 
Dr. Mock informiert, dass bauliche 
Lärmminderungsmaßnahmen im 
Rahmen eines Planfeststellungsver-
fahrens genehmigt werden müssen. 
In diesem Verfahren gibt es eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. 
Der Gemeinderat regt weiter an, das 
Gefahrenpotential in den Verantwor-
tungsbereich der SBB zu legen, wie 
dies bereits zum Beispiel bei den 
chemischen Gefahren erfolgt.
Dr. Mock erklärt, dass es hier keine 
Möglichkeit gibt. Für den Unterhalt 
der Strecke ist ohnehin die SBB ver-
antwortlich. Aktuell sind Lärmminde-
rungsmaßnahmen ausdrücklich nur 
bei Bau- und Veränderungen an be-
stehenden Gleisanlagen umzuset-
zen. Daher besteht für Lottstetten 
keine gesetzliche Grundlage, privat-
rechtliche Abwehransprüche sind 
aber dennoch gegeben. 

Aus der
Gemeinderatsitzung 
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Der Gemeinderat regt an, die Lärm-
minderung durch eine Geschwindig-
keitsbegrenzung zu erreichen, wenn 
sonstige Lärmminderungsmaßnah-
men nicht durchsetzbar sind. 
Dr. Mock erläutert, dass fraglich ist, 
ob eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung durchsetzbar ist. Die Recht-
sprechung ist derzeit so, dass Ge-
schwindigkeitsreduktionen nur nach-
rangig nach Lärmschutzwänden      
oder vergleichbaren Maßnahmen 
umsetzbar sind. Möglich sind diese 
bei Einzelzügen, wenn diese nicht 
den modernen Anforderungen ent-
sprechen.
Dr. Mock stellt in Aussicht, dass das 
Lärmsanierungsprogramm der Bun-
desregierung möglicherweise ange-
wendet werden kann. Da die Bahnli-
nie von der SBB betrieben wird, 
kann dies nicht mit Sicherheit bestä-
tigt werden. Es handelt sich um eine 
Freiwilligkeitsleistung des Bundes. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, 
dass die SBB bereits mehr tut, als 
sie müsste und lediglich die Güter-
züge eine störende Lautstärke auf-
weisen. Wichtig ist, dass die Ge-
meinde die gesetzlichen Vorgaben 
einhält und zunächst den Lärmakti-
onsplan beschließt. In einem weite-
ren Schritt sollten dann die Anwoh-
ner einbezogen und in Erfahrung ge-
bracht werden, was deren Wünsche 
sind. 
Bürgermeister Link merkt an, dass 
im Rahmen des Doppelspurausbaus 
ohnehin Lärmschutzmaßnahmen er-
forderlich werden. Der zeitliche Hori-
zont ist aber nicht abzusehen. Er er-
läutert anschließend den Verfah-
rensablauf des Doppelspurausbaus 
in Jestetten und merkt an, dass die 
Gemeinde Lottstetten damals ge-
klagt hat um Lärmschutzmaßnah-
men auch in Lottstetten umsetzen zu 
können. Die damalige Klage hatte 
aber keine Aussicht auf Erfolg, so 
dass die Klage zurückgenommen 
wurde. Im Gemeinderat war zum da-
maligen Zeitpunkt Tenor, dass in 
Lottstetten keine Lärmschutzwand 
errichtet werden soll. Bürgermeister 
Link ist sich daher sicher, dass eine 
Klage gegen die SBB nicht den ge-
wünschten Erfolg bringen wird. Im 
Zuge des Doppelspurausbaus wird 
die SBB zur Umsetzung von Lärm-
schutzmaßnahmen verpflichtet. Die 
SBB wird hier aber nur die güns-
tigste Erfolg bringende Variante um-
setzen. 
Bürgermeister Link merkt an, dass 
die strategische Entscheidung über 

die weitere Vorgehensweise vom 
Gemeinderat zu treffen ist. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der
einzige Weg, ein gutes Ergebnis zu 
erreichen Verhandlungen mit der 
SBB sind. Ein Rechtsstreit ist seiner 
Meinung nach nicht zielführend. 
Dieser Aussage schließen sich wei-
tere Gemeinderäte an.
Ein weiterer Gemeinderat erklärt, 
dass das Hauptproblem die Brü-
ckenentdröhnung ist. Hier ist 
schnellstmöglich eine Lösung zu su-
chen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Lärmaktionsplan beschlossen wird 
und die Bereitstellung von Bundes-
mitteln aus dem Lärmsanierungs-
programm zu prüfen ist. Anschlie-
ßend sind entsprechende Verhand-
lungen mit der SBB zu führen um 
eine Lärmminderung zu erreichen. 
Der Gemeinderat nimmt die einge-
gangenen Stellungnahmen einstim-
mig zur Kenntnis und beschließt an-
schließend einstimmig den Lärm-
aktionsplan für die nicht bundeseige-
nen Eisenbahnschienen. Weiter wird 
einstimmig beschlossen, die Ge-
meindeverwaltung zu beauftragen, 
Verhandlungen zur Lärmminderung 
mit der SBB zu führen und die För-
derung der Lärmsanierung aus Mit-
teln des Lärmsanierungsprogramms 
der Bundesrepublik Deutschland zu 
prüfen. 

Zu TOP 3:
Sanierung des Kläranlagengebäu-
des; 
3.1. Vergabe des Auftrages über 
die Zimmerer- und Fassadenar-
beiten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu die-
sem Tagesordnungspunkt Frau Dipl. 
Ing. Annett Diemke und erteilt ihr das 
Wort.
Frau Diemke informiert, dass insge-
samt drei Firmen angefragt wurden, 
bis zum Submissionstermin sind 
zwei Angebote eingegangen. 
Bieter 1 ist die Firma Holzbau Werne 
aus Dettighofen mit einer geprüften 
Angebotssumme von brutto 
54.254,33 €, die geprüfte Angebots-
summe von Bieter 2 beläuft sich auf 
brutto 55.454,99 €. Bei beiden Bie-
tern handelt es sich um erfahrene 
Fachfirmen, die für die ausgeschrie-
benen Arbeiten als geeignet anzuse-
hen sind. 
Frau Diemke empfiehlt aufgrund der 
geprüften Angebote die Firma Holz-
bau Werne mit den Zimmerer- und 

Fassadenarbeiten zu einer geprüf-
ten Angebotssumme von brutto 
54.254,33 € zu beauftragen.
Der Gemeinderat vergibt anschlie-
ßend einstimmig den Auftrag über 
die Zimmerer- und Fassadenarbei-
ten an die Firma Holzbau Werne zu 
einer geprüften Angebotssumme 
von brutto 54.254,33 €. 

3.2. Vergabe des Auftrages über 
die Fensterbau- und Raffstorear-
beiten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link merkt an, dass er 
sich aufgrund der Langlebigkeit und 
des Umgangs mit ätzenden Stoffen 
im Laborbereich für Aluminiumfens-
ter ausspricht und begrüßt anschlie-
ßend zu diesem Tagesordnungs-
punkt Frau Dipl. Ing. Annett Diemke.
Frau Diemke informiert, dass insge-
samt vier Firmen angefragt wurden, 
bis zum Submissionstermin sind 
zwei Angebote eingegangen. 
Bieter 1 ist die Firma Fenstertechnik 
Meier GmbH & Co. KG aus Jestetten 
mit einer geprüften Angebotssumme 
von brutto 24.610,59 €, die geprüfte 
Angebotssumme von Bieter 2 be-
läuft sich auf brutto 24.782,94 €. Bei 
beiden Bietern handelt es sich um 
erfahrene Fachfirmen, die für die 
ausgeschriebenen Arbeiten als ge-
eignet anzusehen sind. 
Frau Diemke empfiehlt aufgrund der 
geprüften Angebote die Firma Fens-
tertechnik Meier GmbH & Co. KG mit 
den Fensterbau- und Raffstorearbei-
ten zu einer geprüften Angebots-
summe von brutto 24.610,59 € zu 
beauftragen. Ein Gemeinderat er-
kundigt sich, wann mit den Sanie-
rungsarbeiten begonnen werden 
soll. 
Frau Diemke teilt mit, dass der ge-
naue Ausführungstermin noch nicht 
abgestimmt ist, die Sanierung aber 
noch in 2019 durchgeführt wird. 
Der Gemeinderat vergibt anschlie-
ßend einstimmig den Auftrag über 
die Fensterbau- und Raffstorearbei-
ten an die Firma Fenstertechnik 
Meier GmbH & Co. KG zu einer ge-
prüften Angebotssumme von brutto 
24.610,59 €. 

Zu TOP 4:
Vorlage des Jahresabschlusses 
2017 mit Rechenschaftsbericht 
gemäß § 95 Gemeindeordnung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu die-
sem Tagesordnungspunkt Herrn 
Rechnungsamtsleiter Andreas Mo-
rasch und erteilt ihm das Wort. 
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Herr Morasch informiert, dass die 
Gemeinde das Rechnungswesen 
zum 01.01.2017 auf das „Neue kom-
munale Haushaltsrecht“ (NKHR) 
umgestellt hat. In diesem Zusam-
menhang war das gesamte Vermö-
gen der Gemeinde zu bewerten. Es 
wurden im Zeitraum von 2013 bis 
2019 rund 2.500 Vermögengegen-
stände bewertet und inventarisiert. 
Weiter informiert er, dass die Erstel-
lung des Jahresabschlusses 2017 
auf die Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2017 aufbaut. Diese konnte 
erst im Frühjahr 2019 vom Gemein-
derat verabschiedet werden, so 
dass sich auch die Erstellung des 
Jahresabschlusses verzögert hat. 
Rechnungsamtsleiter Morasch er-
läutert anschließend den Aufbau des 
Jahresabschlusses sowie des Fest-
stellungsbeschlusses und erläutert 
kurz die wesentlichen Kennzahlen. 
Anschließend informiert er die Ge-
meinderäte über die größten Pro-
jekte, welche im vergangenen Jahr 
realisiert werden konnten. Weiter er-
läutert er die Ertrags- und Aufwands-
arten des Ergebnis- und des Finanz-
haushaltes der Gemeinde Lottstet-
ten.
Herr Morasch informiert, dass ein or-
dentliches Ergebnis in Höhe von 
1.509.968,19 € erzielt werden 
konnte. Er erläutert weiter, dass sich 
der Finanzierungsmittelbestand zum 
Endes des Haushaltsjahres um 
580.124,73 € reduziert. Der Endbe-
stand an Zahlungsmitteln am Ende 
des Haushaltsjahres beträgt 
2.768.109,42 €. 
Anschließend erläutert Rechnungs-
amtsleiter Morasch die Entwicklung 
der Gewerbesteuereinnahmen in 
den Jahren 2008 bis 2017 und der 
Personalaufwendungen in den Jah-
ren 2000 bis 2017. 
Bürgermeister Link erklärt, dass der 
Jahresabschluss 2018 in einer der 
kommenden Gemeinderatssitzun-
gen ebenfalls behandelt werden soll, 
so dass die Jahresabschlüsse für die 
Jahre 2019 und folgende dann wie-
der regulär fertiggestellt werden kön-
nen. Im Anschluss informiert er, 
dass die Umstellung des Rech-
nungswesens auf das NKHR gut ge-
laufen ist und stellt klar, dass we-
sentliche Erfolgsfaktoren die Um-
stellung mit eigenem Personal, Kon-
tinuität bei den Beschäftigten und die 
gute Archivführung waren. Er dankt 
allen Beteiligten, insbesondere 
Herrn Morasch, Frau Benz und Frau 
Konik für den reibungslosen Ablauf 

der Umstellung. Er informiert weiter, 
dass die letzte Kreditaufnahme im 
Jahr 2004 erforderlich gewesen ist 
und der Schuldenstand zum 
31.12.2019 nur noch rund 200.000,-
€ beträgt. Dies ist beim vorhandenen 
Kassenstand kein Problem, so Bür-
germeister Link. 
Der Gemeinderat stellt anschließend 
den Jahresabschluss 2017 gemäß § 
95 Gemeindeordnung einstimmig 
fest.  

Zu TOP 5:
Neufassung der Benutzungsord-
nung für das Schul- und Kinder-
gartengelände einschließlich der 
Gemeindehalle, des Bolzplatzes, 
des Beachvolleyballplatzes und 
der Schulsportanlage sowie der 
angrenzenden Verkehrsflächen 
(Flst. Nr. 3184);
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert, dass 
auf dem Areal das Beachvolleyball-
feld ergänzt worden ist. Aus diesem 
Grund wurde die Benutzungsord-
nung angepasst.
In diesem Zusammenhang kam der 
Turnverein Lottstetten auf die Ge-
meinde zu mit dem Wunsch, die Nut-
zungszeiten für das Beachvolleyball-
feld auszuweiten. 
Auf Grund des Wunsches wurde das 
Gespräch mit Schule und Kindergar-
ten bezüglich der Änderung der Nut-
zungszeiten gesucht. Dem Wunsch 
des Turnvereins kann vollumfänglich 
entsprochen werden, so Bürger-
meister Link. 
Ein Gemeinderat kritisiert, dass das 
Beachvolleyballfeld von einigen Per-
sonen als Sandkasten genutzt wird. 
Zudem soll in die Benutzungsord-
nung aufgenommen werden, dass 
der Platz nach Benutzung wieder 
einzuplanieren ist. 
Hauptamtsleiter Böhler merkt an, 
dass dies in der Benutzungsordnung 
bereits aufgenommen ist und ver-
weist auf die entsprechende Pas-
sage. 
Bürgermeister Link sichert zu, die 
„Fremdnutzungen“ zu beobachten 
und die Benutzungsordnung gege-
benenfalls erneut anzupassen. 
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Neufas-
sung der Benutzungsordnung für 
das Schul- und Kindergartengelände 
einschließlich der Gemeindehalle, 
des Bolzplatzes, des Beachvolley-
ballplatzes und der Schulsportan-
lage sowie der angrenzenden 

Verkehrsflächen (Flst. Nr. 3184) 
zum 01.10.2019. 

Zu TOP 6:
Wahl eines Gemeinderatsmit-
glieds zur Vereidigung und Ver-
pflichtung von Herrn Andreas Mo-
rasch zum Bürgermeister in der 
Sitzung am 15.10.2019;
Bürgermeister Link informiert, dass 
die Wahl von Herrn Andreas Mo-
rasch zum Bürgermeister der Ge-
meinde Lottstetten gültig ist. Er infor-
miert, dass ein Gemeinderatsmit-
glied zur Vereidigung und Verpflich-
tung zu wählen ist. In der Regel wird 
hierfür der Bürgermeisterstellvertre-
ter oder das dienstälteste Gemein-
deratsmitglied gewählt. Er schlägt 
daher Gemeinderat Martin Russ zur 
Vereidigung und Verpflichtung von 
Andreas Morasch zum Bürgermeis-
ter vor. 
Der Gemeinderat wählt anschlie-
ßend mit 12 Ja – Stimmen und 1 
Enthaltung Gemeinderat Martin 
Russ zur Vereidigung und Verpflich-
tung von Herrn Andreas Morasch 
zum Bürgermeister.

Zu TOP 7:
Abschluss eines Kiesabbauver-
trages;
Antrag der Firma Kieswerk Häring 
GmbH auf Überlassung des Ge-
meindefeldweges Flst. Nr. 1387/1 
mit einer Fläche von insgesamt 
772 m² zum Kiesabbau; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert, dass 
der Abschluss des Kiesabbauvertra-
ges bereits in einer der vergangenen 
Sitzungen behandelt worden ist. Da 
die Planunterlagen aber nicht ein-
deutig waren und die Thematik mit 
einer gewissen Eilbedürftigkeit zu 
behandeln war, hat die Gemeinde 
die Abbaufläche zu groß bemessen. 
Daher ist die Abbaufläche auf das 
Wegegrundstück Flst. Nr. 1387/1 mit 
einer Fläche von 772 m² zu reduzie-
ren. 
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die korri-
gierte Fassung des Abbauvertrages. 

Zu TOP 8:
Stellungnahme der Gemeinde zu 
folgenden Bauanträgen: 
8.1. Antrag auf Errichtung von 
Werbeanlagen (Fenster- und 
Türbeklebungen mit UV – Druck 
CMYK auf Etched Glas, Folienbe-
schriftung für Fenster und Türen, 
Alu – DiBond – Schilder und 
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Schild Ausleger inklusive LED Be-
leuchtung) mit Befreiung von den 
Vorgaben des Bebauungsplanes 
„Lottstetten Nordost“ zu 
Nr. 4.1. Größe der Werbeanlage 
(10,5 m² Werbefläche anstelle der 
max. Werbefläche von 10 m²)
auf dem Grundstück Flst. Nr. 
3295/1, Industriestr. 6, Lottstet-
ten; 
Bürgermeister Link informiert, dass 
dieses Bauvorhaben bereits mehr-
fach im Gemeinderat behandelt wor-
den ist. Zuletzt waren die Flaggen an 
einem Standort geplant, der inner-
halb der 20 m Abstandsfläche zur 
Bundesstraße liegt. Sie sind somit 
an diesem Standort nicht genehmi-
gungsfähig. Daher wurden die Flag-
gen umgeplant. Die bisher geplante 
Größe überschreitet die maximal zu-
lässige Größe der Werbeanlagen 
um 0,5 m². In einer der vorhergehen-
den Sitzungen hat der Gemeinderat 
sein Einvernehmen erteilt, ohne 
dass die Befreiung explizit beantragt 
worden ist. In der letzten Sitzung, in 
der dieses Baugesuch behandelt 
worden ist, hat der Gemeinderat sein 
Einvernehmen zum Bauantrag 
grundsätzlich erteilt, hat aber der Be-
freiung zur Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Größe der Werbean-
lage nicht zugestimmt. 
Bürgermeister Link merkt an, dass 
die Gemeinde erneut zur Stellung-
nahme aufgefordert worden ist. Er 
erklärt, dass der Gemeinderat in sei-
ner heutigen Sitzung die Zustim-
mung zur Befreiung erteilen kann. 
Dann wird das Baugesuch wie bean-
tragt genehmigt. Weiter hat der Ge-
meinderat die Möglichkeit, der Be-
freiung nicht zuzustimmen. In die-
sem Fall hat das Landratsamt die 
Möglichkeit, die Zustimmung der 
Gemeinde zu ersetzen. 
Bürgermeister Link spricht sich dafür 
aus, die bisherige Position beizube-
halten. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig
das baurechtliche Einvernehmen 
zum Bauantrag GmbH und lehnt die 
Zustimmung zur beantragen Befrei-
ung auf Überschreiten der maximal 
zulässigen Größe von Werbeanla-
gen ab. 

8.2. Antrag auf Anbau an das 
bestehende Wohnhaus auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 2766/1, Bal-
mer Str. 5A, Lottstetten – Balm; 
Bürgermeister Link erläutert das 
Bauvorhaben. Einen Bebauungs-
plan gibt es nicht, das Vorhaben fügt 
sich aber in die nähere Umgebung 
ein. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig
das baurechtliche Einvernehmen 
zum Beantrag.

8.3. Antrag auf Einbau einer 
Wohnung in ein ehemaliges Öko-
nomiegebäude auf dem Grund-
stück Flst. Nr. 2750, Balmer Str. 
22, Lottstetten – Balm; 
Bürgermeister Link erläutert das 
Bauvorhaben. Er erklärt, dass das 
Gebäude unter Denkmalschutz steht 
und die Zulässigkeit des Bauvorha-
bens somit auch diesbezüglich ge-
prüft wird. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig
das baurechtliche Einvernehmen 
zum Beantrag.

8.4. Antrag auf Neubau von drei 
Mehrfamilienhäusern mit Tiefga-
rage und zwei Einzelgaragen mit 
Befreiungen von den Vorgaben 
des Bebauungsplanes „Bett-
leäcker II“ zu 
Nr. 2.1. Festsetzung des Maßes 
der baulichen Nutzung (Über-
schreitung der Grundflächenzahl)
Nr. 2.2. Überschreitung der ma-
ximal zulässigen Gebäudehöhe 
mit Haus B um 0,52 m (Hausan-
sicht), bzw. 1,285 m (Aufzugs-
schacht) und 
Nr. 4.   Überbaubare Grund-
stücksflächen (Überschreitung 
der Baugrenzen mit Haus C auf 
der Ost- und Westseite) auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 3417, Im Bett-
leäcker 1, 3 und 5, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das 
Bauvorhaben und die beantragten 
Befreiungen. 
Er erklärt, dass der Antragssteller 
auf Wunsch der Gemeinde mehr 
Stellplätze errichtet, als nach Bebau-
ungsplan notwendig wären. Somit 
steigt die Grundflächenzahl. Er infor-
miert weiter, dass die Überschrei-
tung der Grundflächenzahl im We-
sentlichen aus dem Bau einer Tiefa-
garage und den Zufahrts- und Zu-
gangssituationen ergibt. 

Bürgermeister Link informiert, dass 
mit rund 1/5 der Grundfläche des 
Hauses B die maximal zulässige Ge-
bäudehöhe überschritten wird. Die 
Häuser A und C sind dabei wesent-
lich niedriger als diese nach Bebau-
ungsplan zulässig wären. 
Bürgermeister Link informiert weiter, 
dass mit Haus C die Baugrenzen auf 
der Ost- und Westseite jeweils ge-
ringfügig überschritten worden sind. 
Hierzu liegt eine Angrenzereinwen-
dung vor, die anregt, die Tiefgarage 
zu belassen, da diese erdüberdeckt 
ausgeführt wird und das Gebäude 
um die Überschreitung der Bau-
grenze Richtung Haus B zu ver-
schieben. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich 
nach der Reaktion des Antragsstel-
lers auf die eingegangene Einwen-
dung. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass 
diese noch nicht bekannt ist.
Ein anderer Gemeinderat merkt an, 
dass zwei Stellplätze je Wohnung er-
forderlich sind und zeigt sich erfreut,
dass diese hier errichtet werden. Er 
merkt an, dass die Befreiungen ge-
ringfügig sind, so dass er diese be-
fürworten kann. Bürgermeister Link 
regt an, die Einwendung zu unter-
stützen, sofern dies aus statischen 
Gründen möglich ist. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, 
dass das Gebäude C nicht verscho-
ben werden sollte, da dann die Ab-
stände zwischen den Gebäuden 
nicht mehr stimmig sind. Er spricht 
sich dafür aus, den beantragten Be-
freiungen zuzustimmen. 
Der Gemeinderat erteilt anschlie-
ßend einstimmig das Einverneh-
men zum Bauantrag und stimmt ein-
stimmig der Befreiung zur Festset-
zung des Maßes der baulichen Nut-
zung zu. 
Weiter stimmt anschließend der Ge-
meinderat einstimmig der bean-
tragten Befreiung zur Überschrei-
tung der maximal zulässigen Gebäu-
dehöhe zu. 
Mit 11 Ja – Stimmen und 1 Nein –
Stimme stimmt der Gemeinderat 
auch der Befreiung zu den Vorgaben 
zu überbaubaren Grundstücksflä-
chen zu. 
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Mitteilungsblatt

Änderung des Annahmeschlusses
Wir weisen darauf hin, dass der        
Annahmeschluss des Mitteilungsblat-
tes aufgrund des Feiertages in KW 40
von Donnerstag, 03.10.2019 auf 
Dienstag, 01.10.2019, 12.00 Uhr
vorverlegt wird. Das Mitteilungsblatt 
erscheint dann ganz normal am 
Freitag, 04.10.2019.

Wohmobilstellplatz

Sperrung Wohnmobilstellplatz
Der Stellplatz ist aufgrund einer 
Veranstaltung von Donnerstag, 
26.09.2019 ab 12.00 Uhr bis 
einschließlich Dienstag, 01.10.2019
für Wohnmobile komplett gesperrt!

In dieser Zeit stehen die 
Glascontainer unterhalb des 
Musikhauses. 
Wir bitten um Beachtung! 

Im Monat Oktober können folgende 
Einwohnerinnen und Einwohner 
ihren Geburtstag feiern:

01.10
Moog Bernhard, 65 Jahre 

04.10.
Frey Manfred, 71 Jahre 

07.10.
Fischer Gisela, 69 Jahre 

10.10.
Szakacs Antal, 76 Jahre 

11.10.
Günther Ilse, 77 Jahre
Dotter Brunhilde, 74 Jahre
Oswald Margot, 69 Jahre 

13.10.
Merkt Werner, 81 Jahre 

14.10.
Juchert Ulrich, 70 Jahre 

15.10.
Schulze Sigrid, 69 Jahre 
Ramadanova Firdes, 68 Jahre 
Taysi Sevil, 65 Jahre

17.10.
Seedorf Veronika, 76 Jahre 
Fries Helene, 75 Jahre 
Schule Siegfried, 71 Jahre
Rebmann Ingeborg, 69 Jahre

22.10.
Holzscheiter Axel, 65 Jahre 

26.10.
Ebner Alfred, 77 Jahre 

27.10.
Bender Cäcilie, 67 Jahre 

28.10.
Fischer Fritz, 82 Jahre 
Bächli Solveig, 79 Jahre 
Vogas-Hiltebrand Jane, 74 Jahre
Merkt Peter, 68 Jahre 

29.10.
Mumme Inge, 80 Jahre 

30.10.
Hauser Danielle, 79 Jahre

31.10.
Brasch Edith, 72 Jahre
Kellner Waltraut, 66 Jahre 

Den Jubilarinnen und Jubilaren die 
besten Glück- und Segenswünsche
der ganzen Einwohnerschaft.

Widerspruch gegen die Veröffentli-
chung von Altersjubilaren im amt-
lichen Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Lottstetten
Die Gemeinde Lottstetten veröffent-
licht monatlich im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde die Altersjubilare ab dem 
65. Lebensjahr. Sofern die Veröffent-
lichung nicht gewünscht wird, kann 
gegen die Veröffentlichung schriftlich 
Widerspruch beim Einwohnermelde-
amt eingelegt werden.

Probe Einsatzabteilung
Am Montag, 30.09.2019 um 20.00 
Uhr. 

Probe Jugendfeuerwehr
Am Freitag, 27.09.2019 um 18.00 
Uhr. 

Biotonne
Am Freitag, 27.09.2019 wird die Bio-
tonne geleert. 

Blaue Tonne
Am Montag, 30.09.2019 werden die 
blauen Tonnen geleert.

Grünschnittstraßensammlung
Am Dienstag, 01.10.2019 führt der 
Landkreis Waldshut wieder die jährli-
che Grünschnittstraßensammlung 
durch. Der Grünschnitt wird durch 
den Entsorger Kühl abgeholt und 
sollte täglich ab 06.00 Uhr zur Abho-
lung bereitgestellt werden.  

Gesammelt wird z. B. Hecken- und 
Rasenschnitt, Abraum von Beeten, 
Blumen, Balkonpflanzen, Laub, 
Baumholz (max. 15 cm Durchmes-
ser), Stauden und Sträucher. Bündel 
und Einzelstücke dürfen nicht mehr 
als 25 kg wiegen. 
Nicht gesammelt werden z. B. Gar-
tenabfälle, denen Kunststoffteile oder 
Pflanzenschutzmittel anhaften, Holz, 
Kränze, Gestecke, Reste aus der 
Obstverwertung und kompostierbare 
Küchenabfälle. Weitere Einzelheiten, 
können dem aktuellen Müllkalender 
entnommen werden.

Gehölzschnitt muss fest gebündelt 
sein (keine Kunststoffschnüre). Klei-
nere Abfälle, wie Laub und Rasen-
schnitt, können in Kartons und Pa-
piersäcken, welche nicht verschnürt 
oder zugeklebt werden, bereitgestellt 
werden.

Auch vom Buchsbaumzünsler und 
von der Miniermotte befallene Pflan-
zenteile werden gesammelt. Da der 
gesammelte Grünschnitt unmittelbar 
nach der Sammlung kompostiert wird, 
ist gewährleistet, dass die Schädlinge 
im Kompostierungsprozess abgetötet 
werden.

Mitteilungen der
Gemeindeverwaltung

Geburtstagsjubilare

Freiwillige Feuerwehr  

Müllkalender 
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30.09.2019
Selbsthilfegruppe „Menschen mit 
einer bipolaren Erkrankung“
Die Selbsthilfegruppe „Menschen mit
einer bipolaren Erkrankung“ trifft sich 
immer am letzten Montag eines       
Monats von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
im Caritasverband Hochrhein, Post-
str. 1 in 79761 Waldshut-Tiengen. 
Telefon: 07751 8011 43 (Andreas 
Maichle, Caritasverband Hochrhein).

01.10.2019
Frühstückstreff für Menschen mit 
psychischer Belastung und Inte-
ressierte 
Zusammen frühstücken, Kaffee trin-
ken, sich austauschen und neue Kon-
takte knüpfen - der Frühstückstreff 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
des Caritasverbandes Hochrhein e.V. 
ist ein Treffpunkt für Menschen mit 
psychischer Belastung, sowie für alle 
interessierten Personen. Die Treffen 
finden jeden ersten und dritten Diens-
tag im Monat von 9.30 bis 11.00 Uhr 
im Bischof-Starck-Haus, Kirchplatz 1, 
79807 Lottstetten statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

02.10.2019
Selbsthilfegruppe für Angehörige 
von Suizidopfern
Die Selbsthilfegruppe für Angehörige 
und Freunde von Suizidopfern trifft 
sich jeden 1. Mittwoch im Monat um
19.30 Uhr in den Räumen des       
Caritasverbandes Hochrhein, Poststr. 
1, 79761 Waldshut-Tiengen.

Ansprechpartnerin ist Frau Dagmar 
Reinker, Tel. 07751 2606, E-Mail:        
dreinker@t-online.de oder Caritas-
verband Hochrhein, Barbara Scholz, 
Tel. 07751 8011 33, E-Mail: 
b.scholz@caritas-hochrhein.de

News für Kinder
und Jugendliche

Kontakt zum Jugendarbeiter         
Michael Mothes 

Von Montag bis Freitag kann ein Ter-
min, auf Wunsch auch vor Ort, mit der 
Jugendarbeit vereinbart werden. 

Telefonischer Kontakt: 
0172 7258247 

Persönlicher Kontakt 
(zu den Öffnungszeiten): 
Jugendraum Jestetten, Weihergasse 
21, Jestetten
Jugendraum Lottstetten, Altes Schul-
gebäude (Kirchplatz 6), Lottstetten
Rathaus (Zi. 6), Hombergstr. 2, Jes-
tetten

E-Mail Kontakt: 
info@kinder-jugendarbeit.de

Homepage und weitere Infos:
www.kinder-jugendarbeit.de

Jugendräume in Jestetten und 
Lottstetten
Der Jugendraum steht für alle Ju-
gendliche und Interessierte offen. Im 
Rahmen dieses Offenen Angebotes 
bestehen die Möglichkeiten zur 
gemeinsamen Freizeitgestaltung      
oder eines Rückzugsortes.

Lottstetten (Kirchplatz 6):
dienstags: 15.00 Uhr – 20.00
Uhr 

Jestetten (Weihergasse 21):
mittwochs: 16.00 Uhr – 21.00 Uhr 
donnerstags: 16.00 Uhr – 21.00 Uhr
freitags: 16.00 Uhr – 21.00 Uhr

An allen Feiertagen sind die Ju-
gendräume geschlossen

Babymassagekurs
Die Massage wird mit dem Baby ge-
macht, nicht am Baby. Dabei vermit-
teln Sie mit Ihrer Berührung Liebe, 
Akzeptanz und Respekt. Wenn Sie 
während einer Ruhepause im tägli-
chen Ablauf Ihr Baby massieren, wird 
die Massage ein Kommunikationsmit-
tel, welches Ihnen während Ihres ge-
samten Elternseins zur Verfügung 
steht. Gemeinsam mit Ihrem Kind set-
zen Sie den Grundstein für eine le-
benslange Entspannungsfähigkeit. 
Der Babymassagekurs ist für Babys 
von 4 Wochen bis ins Krabbelalter 
sinnvoll. Dozentin: Frau Carmen 
Wagner, Erzieherin und Dipl. Ba-
bymassagekursleiterin, Ort: Lottstet-
ten, Beginn: Freitag, den 18.10.2019,
5 Vormittage, 10.00 bis 11.30 Uhr, 
Kursgebühr: 45,00 €, Anmeldung: 
Tel.: 07745 928 769, Handy: 0176 
520 178 42 oder E-Mail: wa.car-
men@web.de

Französisch für den Urlaub A1
Dozentin: Regine Schaaf, Ort: Real-
schule Jestetten, Beginn: im Oktober 
auf Anfrage, 15 Termine, Uhrzeit: 
18.40 – 20.10 Uhr, Gebühr: 81,00 €,
ermäßigt 70,00 €, Anmeldung unter: 
Tel.: 0041 52 3193552, E-Mail: Regi-
neSchaaf@gmx.ch

Musikalische Früherziehung und 
Musikgarten®
Wir laden wieder Kleinkinder ab 6 Mo-
naten bis 3 Jahren (und deren Eltern) 
zum musikalischen Spiel ein. Ge-
meinsam Musizieren und Musik hö-
ren in dieser frühen Phase ist für das 
Kind Nahrung für Körper, Geist, Seele 
und Gehirn. Durch Singen, Musizie-
ren, Bewegen und Musikhören die 
natürliche musikalische Veranlagung 
der Kinder geweckt und entwickelt 
(mit einfachen Instrumenten wie 
Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln und 
Trommeln usw.).
Beide Kurse starten am Donnerstag, 
den 10.10.2019. Musikalische 
Früherziehung‘ um 09.30 bis 10.15 
Uhr und der Musikgarten ® von 10.30 
bis 11.15 Uhr, 8 Vormittage, Dozen-
tin: Sonja Röthinger, Musikgartenleh-
rerin, Kosten 43,00 €, Anmeldung di-
rekt über die vhs Jestetten-Lottstetten 
unter Tel.: 07745 9209 26.

Musizieren mit Veeh-Harfe® 
Lassen Sie sich von dem zarten 
Klang der Veeh-Harfe bezaubern. Die 
Veeh-Harfe ist ein Instrument für alle, 
die schon immer ein Instrument erler-
nen wollten und nie Zeit oder andere 
Gründe hatten. Es ist nie zu spät die-
sem Wunsch nach zu gehen, ein Mu-
sikinstrument zu erlernen, das in der 
Gruppe u.a. Freude bringen kann. Mit 
unterlegbaren Notenblättern gelingt 
es bereits nach kurzer Zeit bekannte 
Melodien zu spielen und sich daran 
zu freuen, in kurzer Zeit Erfolg zu ha-
ben, ebenso gemeinsam auch neue 
Melodien zu erarbeiten. 
Dozentin: Ingeborg Scheiner, Musik-
pädagogin, Termin: Mitte Oktober 
2019, immer mittwochs von 16.00 bis 
17.00 Uhr in Jestetten, Schule an der 
Rheinschleife, Kursgebühr: 55,00 €
zzgl. Mietgebühr für die Veeh-Harfe, 
Anmeldung und weitere Informatio-
nen: bei der vhs Jestetten-Lottstetten 
unter Telefon: 07745 9209 26.

Sprechtage und Termine

VHS Jestetten-Lottstetten  

hehehehehehehehe



Mitteilungsblatt Lottstetten / Freitag, 27.09.2019 11 

 

 
 
Deutsch als Fremdsprache für ab-
solute Anfänger 
Dozentin: Marita Hoffmann, Dienstag, 
den 01.10.2019, von 18.00 bis 19.00 
Uhr, 10 Abende,  
Kursgebühr: 54,00 €, Anmeldung un-
ter: Tel.: 07745 8104, E-Mail: ma-
rita@machphlusi.de 
 
Deutsch als Fremdsprache für 
leicht fortgeschrittene Anfänger 
Dozentin: Marita Hoffmann, Dienstag, 
den 01.10.2019, von 19.30 bis 21.00 
Uhr, 10 Abende,  
Kursgebühr: 54,00 €, Anmeldung un-
ter: Tel.: 07745 8104, E-Mail: ma-
rita@machphlusi.de 
 
Deutsch als Fremdsprache für 
Fortgeschrittene 
Dozentin: Kirsten Niehus, Dienstag, 
den 08.10.2019, von 18.00 bis 19.30 
Uhr, 10 Abende,  
Kursgebühr: 54,00 €, Anmeldung un-
ter Telefon: 0041 79 635 47 67,  
E-Mail: kir_nie@t-online.de 
 
Weitere Informationen zu allen aktu-
ellen Kursen finden Sie auf unserer 
Homepage:  
www.vhs-jestetten-lottstetten.de 
 
Das Büro der vhs Jestetten-
Lottstetten bleibt von Freitag, den 
04.10. bis einschließlich Montag, 
den 07.10.2019 geschlossen.  
 
vhs Jestetten-Lottstetten, Leitung: 
Bettina Valentin 
E-Mail: info@vhs-jestetten-lottstet-
ten.de oder Telefon: 07745 9209-26 
(falls das Büro nicht besetzt ist, bitte 
Name und Telefonnummer auf dem 
AB hinterlassen, ich rufe dann umge-
hend zurück). 

 

 
 

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 

Grünschnittstraßensammlungen 
des Landkreises Waldshut im Ok-
tober 2019 

Die jährliche Grünschnittstraßen-
sammlung wird vom Landkreis 
Waldshut im Oktober durchgeführt. 
Wie im Vorjahr werden die Grünab-
fälle durch die Entsorgungsfirma Kühl 
abgeholt und müssen täglich ab 6.00 
Uhr am Straßenrand gut sichtbar zur 
Abholung bereitstehen. 
 
Gesammelt wird z.B. Hecken- und 
Rasenschnitt, Abraum von Beeten, 
Blumen, Balkonpflanzen, Laub, 
Baumholz (max. 15 cm Durchmes-
ser), Stauden und Sträucher (max. 
Länge 1,20m). Bündel und Einzelstü-
cke dürfen nicht mehr als 25 kg wie-
gen.  
Nicht gesammelt werden z.B. Garten-
abfälle, denen Kunststoffteile oder 
Pflanzenschutzmittel anhaften, Holz, 
Kränze, Gestecke, Reste aus der 
Obstverwertung und kompostierbare 
Küchenabfälle. Weitere Einzelheiten, 
sowie die Abholtermine für die einzel-
nen Gemeinden können dem aktuel-
len Müllkalender entnommen werden. 
 
Gehölzschnitt muss fest gebündelt 
sein (keine Kunststoffschnüre). Klei-
nere Abfälle, wie Laub und Rasen-
schnitt, können in Kartons und Pa-
piersäcken (keine Pop-Up-Garten-
säcke!), welche nicht verschnürt oder 
zugeklebt werden, bereitgestellt wer-
den.  
 
Auch vom Buchsbaumzünsler und 
von der Miniermotte befallene Pflan-
zenteile werden gesammelt. Da der 
gesammelte Grünschnitt unmittelbar 
nach der Sammlung kompostiert wird, 
ist gewährleistet, dass die Schädlinge 
im Kompostierungsprozess abgetötet 
werden. 
 

Grünabfälle, die in PopUp-Garten-
säcke bereitgestellt sind, werden 
nicht mehr mitgenommen! Der im 
letzten Jahr durchgeführte Versuch 
hat gezeigt, dass die Entleerung und 
das Zurücklegen der PopUp-Garten-
säcke einen enormen Zeit- und Hand-
lingsaufwand für das Abfuhrunterneh-
men darstellen. Die Grünabfälle wur-
den oftmals in den Säcken so ver-
dichtet, dass ein Entleeren ohne Be-
schädigung der Säcke teilweise kaum 
möglich war.    

 
Kommunale Stelle für Gleichstel-
lungsfragen 
 
Frauenwirtschaftstag im Landkreis 
Waldshut  

Zum diesjährigen Frauenwirtschafts-
tag unter dem Motto „Durchstarten in 
einer globalisierten Welt – Im Ge-
spräch mit jungen Unternehmerin-
nen“ laden verschiedene Akteurinnen 
und Akteure unter Federführung der 
kommunalen Stelle für Gleichstellung 
des Landkreises Waldshut am Frei-
tag, 18.10.2019 um 16.00 Uhr in den 
Kursaal Bad Säckingen ein.  
 
Bereits seit 2005 richten die Land-
kreise Waldshut und Lörrach, in Ko-
operation mit weiteren Institutionen, 
abwechselnd den Frauenwirtschafts-
tag aus. Ziel der Veranstaltung ist die 
Stärkung und Vernetzung von Frauen 
in der Berufswelt.  
Vertreterinnen von Institutionen und 
regionalen Firmen, Frauen aus allen 
Bereichen und Hierarchieebenen, 
aus den beiden Landkreisen sowie 
der angrenzenden Schweiz sind be-
teiligt und eingeladen. Interessante 
berufliche Kontakte können geknüpft 
werden. 
 
In diesem Jahr richtet sich der Blick 
auf Jungunternehmerinnen aus der 
Region, die den elterlichen Betrieb 
übernehmen bzw. übernommen ha-
ben. Zum unternehmerischen Den-
ken und Handeln gehören heutzutage 
neben der Vernetzung und dem En-
gagement in der Heimatgemeinde 
auch interkulturelle Kompetenz, inter-
nationale Kontakte, den Blick auf re-
gionale und faire Produkte, ein gutes 
Leitbild, die stetige Weiterentwicklung 
des Unternehmens sowie ein moder-
nes Marketingkonzept über neue Me-
dien und soziale Netzwerke im Inter-
net. Nach der Begrüßung durch Bür-
germeister Alexander Guhl und der 
Gleichstellungsbeauftragten Anette 
Klaas werden im Gespräch und durch 
die Selbstpräsentation der jungen 
Frauen spannende Informationen und 
Lebensbiographien aus drei verschie-
denen Branchen vorgestellt. Neben 
einem Markt der Möglichkeiten (die 
kooperierenden Institutionen stellen 
sich vor) gibt es Gesprächsmöglich-
keiten mit den 3 Jungunternehmerin-
nen und bei einer anschließenden 
Vernetzungs- bzw. Visitenkartenparty 
mit kleinem Buffet. 
 
Die Tagungsgebühr in Höhe von 
10,00 € kann vor Ort bezahlt werden.  
Das Gesamtprogramm ist einsehbar 
unter www.frauenaktionswochen-
wt.de  
 

Landratsamt Waldshut   
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Anmeldung bei Anette Klaas 
Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 
110, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel.: 
07751 86-4020 
Mail: anette.klaas@landkreis-walds-
hut.de 
 
Kooperierende Institutionen beim 
Frauenwirtschaftstag 2019: 
 
• Landkreis Waldshut  
*Kommunale Stelle für Gleichstellung  
*Amt für Wirtschaftsförderung  
*Jobcenter 

• Landkreis Lörrach – Stabstelle 
Chancengleichheit  
• Wirtschaftsregion Südwest 
• Stadt Bad Säckingen, Wirtschafts-
förderung 
• Handwerkskammer Konstanz 
• IHK Hochrhein-Bodensee 
• Agentur für Arbeit, Beauftragte für 
Chancengleichheit 
• IKS, Institut für Bildung und Ma-
nagement 
 
 
 
 

• Netzwerk Fortbildung  
• BPW (business and professional 
women) Region Lörrach e. V. 
• Zonta Club Bad Säckingen-Hoch-
rhein 
• Wirtschaftsjunioren Hochrhein 
• UNHS Unternehmerinnennetz-
werk Hochrhein Südschwarzwald 
• Unternehmerfrauen im Handwerk, 
Arbeitskreise Südschwarzwald und 
Waldshut 
 
 
 
 

K I N D E R G A R T E N - U N D  S C H U L N A C H R I C H T E N  
 
 

 
 
Einladung zur 1. Gesamtelternver-
sammlung im Schuljahr 2019/2020 
Am Dienstag, 01.10.2019 findet der 
erste Elternabend für alle Klassen 
statt. 
 
Um 19.00 Uhr treffen wir uns in der 
Aula. Nach der offiziellen Begrüßung 
durch die Elternbeiratsvorsitzende 
wird Frau Trumpf, Schulleiterin, über 
die aktuelle Schulsituation informie-
ren und Ihnen das Lehrerkollegium 
vorstellen. 
 
Danach findet der Elternabend für alle 
Klassen mit Wahlen der Elternvertre-
ter in den folgenden Räumen statt: 
 
Klasse 5a  lila 
Klasse 5b  grün 
Klasse 6   orange 

Klasse 7  PC 
Klasse 8  Gruppenraum neu 1 
Klasse 9  Gruppenraum neu 2 
Klasse 10 Gruppenraum TW 
 
Wir laden alle Eltern dazu recht herz-
lich ein 

 

 
 
Berufsorientierungstag  
in Waldshut am 10.10.2019 
Wer in Sachen Aus- und Weiterbil-
dung im Kreis Waldshut und/oder 
Studiermöglichkeiten in 
Südbaden und der benachbarten 
Schweiz auf dem Laufenden sein 
möchte, sollte sich den 10.10.2019 im 
Kalender vormerken. An diesem Tag 
findet traditionsgemäß der gemein-
same Berufsorientierungstag der be-
ruflichen Schulen von Waldshut statt. 

Schüler, Eltern und Lehrer aus dem 
gesamten Landkreis können sich hier 
von 9.00 bis 16.00 Uhr aus erster 
Hand orientieren und gezielt informie-
ren. 
Neben den beruflichen Schulen sind 
wieder zahlreiche Ausbildungsbe-
triebe, Ämter, Kammern und Hoch-
schulen vertreten. Auf den Schulhö-
fen werden regionale Autohändler 
und das Rote Kreuz mit seinen Aus-
stellungsfahrzeugen vertreten sein. 
Außerdem laden die Gewerblichen 
Schulen, die Justus-von-Liebig-
Schule und die Kaufmännischen 
Schule auch in diesem Jahr zu einem 
Info-Tag mit zahlreichen Informati-
onsveranstaltungen zu den verschie-
denen Schularten ein. 
Alle Informationen der verschiedenen 
Aussteller und nützliche Tipps sind 
auf der Internetseite der Beruflichen 
Schulen Waldshut unter www.bs-
wt.de abrufbar. 
 

L O T T S T E T T E R     V E R E I N E 
 

 
 
C-Junioren 
Freitag, 27.09.2019, 18.00 Uhr 
Sportplatz Altenburg  
SG Lottstetten-Altenburg (9er) – FC 
Tiengen 2 (9er)  
Freitag, 04.10.2019,18.00 Uhr 
Sportplatz Altenburg  
SG Lottstetten-Altenburg (9er) – SG 
Berau  
 
D-Junioren 
Freitag, 27.09.2019,18.00 Uhr 
Sportplatz Lottstetten 

SG Altenburg-Lottstetten – SG Steina 
Schlüchttal 2  
Samstag, 28.09.2019, 12.00 Uhr 
Sportplatz Lottstetten 
SG Altenburg-Lottstetten 2 (7er) – SC 
Lauchringen 2 (7er)  
Donnerstag, 03.10.2019, 14.00 Uhr 
Sportplatz Altenburg  
SG Altenburg-Lottstetten – SC 
Lauchringen  
Freitag, 04.10.2019, 18.00 Uhr 
Sportplatz Lottstetten 
SG Altenburg-Lottstetten – SV Gurt-
weil  
 
 
 

E-Junioren 
Freitag, 27.09.2019, 18.00 Uhr 
SpVgg Wutöschingen 2 – SG 
Lottstetten-Altenburg 2 
Mittwoch, 02.10.2019, 18.00 Uhr 
Sportplatz Altenburg 
SG Lottstetten-Altenburg 2 – SC 
Lauchringen 3  
 
B-Junioren 
Samstag, 28.09.2019, 13.30 Uhr  
SG Albbruck – SG Altenburg-Lottstet-
ten  
Donnerstag, 30.10.2019, 16.00 Uhr 
Sportplatz Lottstetten  
SG Altenburg-Lottstetten – SG Wei-
zen  

Realschule Klettgau       

Kaufmännische Schule 
Waldshut        

SV Lottstetten    
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Herren  
Samstag, 28.09.2019, 16.00 Uhr  
Sportplatz Altenburg  
SG Lottstetten-Altenburg – FC Tien-
gen 2  
Sonntag, 29.09.2019, 10.30 Uhr 
FC Hochrhein 2 – SG Lottstetten-Alt-
enburg 2  
 
Frauen  
Sonntag, 29.09.2019, 11.30 Uhr 
Sportplatz Dettighofen 
SG Dettighofen-Lottstetten – SV Nie-
derhof  

 

 
 
Unser nächster Treff ist am Mittwoch, 
02.10.2019 um 14.00 Uhr im Restau-
rant zum Bahnhof. 
 
Es grüßt euer Team  

 

 

 

Ihr könnt aufatmen! 
Es wird kühler und ist morgens wieder 
länger dunkel. Die Sache mit der Biki-
nifigur ist somit für dieses Jahr vom 
Tisch…  
Und auf den Tisch kommt jetzt Pizza, 
Pasta und Prosecco. Das gibt es 
ganz lecker im Bistro, und darum tref-
fen wir uns zum Stammtisch am 
27.09.2019 um 18.00 Uhr und freuen 
uns auf euch.  
 
Auf Schuster’s Rappen im 

Schwarzwald! 
Am Samstag, den 05.10.2019 treffen 
sich die wanderfreudigen Land-
Frauen und alle, die gerne in der Na-
tur unterwegs sind, um 8.00 Uhr an 
der Gemeindehalle. Es geht dann zu-
sammen in Fahrgemeinschaften nach 
Bernau im Schwarzwald, wo wir den 
„Bernauer Hochtal Steig“ laufen wer-
den. Eine anspruchsvolle Wanderung 
über 15 Kilometer und ca. 600 Hö-
henmeter, welche wir in 5 Stunden 
Gehzeit meistern wollen. Da die 
Route über Stock und Stein führt, 
denkt bitte an festes Schuhwerk! 
Auch Wanderstöcke sind hilfreich. 
Ferner braucht ihr: wetterangepasste 
Kleidung sowie Vesper und Getränke 
für unterwegs. Auf halber Wander-
strecke liegt eine Hütte, in der wir uns 
zusätzlich stärken werden, damit wir 
den Rückweg zum Auto genießen zu 
können.  

Um den Tag abzurunden, werden wir 
nach der Wanderung gemeinsam in 
Bernau Essen gehen.  
Noch Fragen? Gaby Lamprecht gibt 
Antworten unter der Tel.: 0173 727 08 
33 

 

 
 
Rund um Eglisau und entlang des 
Biberpfades 
Am Sonntag, 29.09.2019 machen wir 
eine abwechslungsreiche, leichte bis 
mittlere Frühherbst-Wanderung 
durch Reben, schattige Wälder, of-
fene Landschaften und entlang des 
Rheins.  
 
Wanderführerin: Magda Stark, Tel.: 
07745 8582 
Abfahrt: 11.00 Uhr – oberer Hallen-
parkplatz Lottstetten 
Treffpunkt:  11.30 Uhr Parkplatz Eg-
lisau nach Brücke rechts (Tageskarte 
SFr. 5,00) 
Rückkehr: 19.00 Uhr 
Info zur Tour: 262 hm, Länge 14 
km, Gehzeit ca. 4 Stunden, Ruck-
sackverpflegung. 
Stöcke, Fahrgemeinschaften, Ab-
schlusshock in Tösseck. Von dort fah-
ren wir mit dem Schiff zurück nach 
Eglisau (SFr. 8,50) Ausweis mitneh-
men.  
 
Feierabendwanderung  
Am 09.10.2019 sind wir wieder unter-
wegs zu unserer Feierabendwande-
rung. 
Wanderführer: Thomas Güntert, 
Tel.: 7058 
Treffpunkt: 18.00 Uhr – beim Pum-
penhäuschen in Lottstetten-Nack 
Info zur Tour: 50 hm, Länge 6 km, 
Gehzeit ca. 2 Stunden 
Sonstiges: über neue Vorschläge 
aus der Gruppe würden wir uns 
freuen 
 
Freue dich, auch wenn du nicht im-
mer genau weisst warum (rs) 
 

www.swv-lottstetten.de 
 

Wir gestalten Freizeit und machen 
Heimat zum Erlebnis  
 
Hegauer Kegelpiel -Albertine-
Steig- 
Am 05.10.2019 machen wir und 
Gäste eine mittelschwere Wande-
rung auf dem Albertine-Steig 

bei Bohlingen mit phänomenalen 
Aussichten in den Hegau…  
Wir folgen den Zickzackverlauf der 
Grenzsteine und wundern uns, dass  
Deutschland südlicher liegt als die 
Schweiz. Der schmale Firstweg führt 
uns auf zwei Kilometer an 45 Grenz-
steine vorbei.  
Für den Aufstieg ist etwas Kondi-
tion, auf dem Firstweg ist ein Mittel-
maß an Schwindelfreiheit erforder-
lich.  
Wanderführer: Richard Achilles Tel.: 
07742 6085 
Treffpunkt: 09.00 oberer Hallenpark-
platz Gem. Halle Lottstetten 
Rückkehr:  ca. 18.00 Uhr 
Info zur Tour: Länge 12,5 km, 400 
Hm, Schwierigkeitsgrad: mittel, 
Gehzeit: 4 Std. Rucksackverpflegung, 
Wanderausrüstung, spätere Einkehr 
geplant. 
                                         

 
 
Am 28. - 29.09.2019 findet dieses 
Jahr in gewohnter Weise wieder das 
Große Schlachtfest des Musikvereins 
Harmonie Lottstetten statt.  
 

Am Samstag um 16.00 Uhr eröffnen 
wir unser Festzelt auf dem Parkplatz 
am Haus der Musik mit dem traditio-
nellen Fassanstich. Die Küche erwar-
tet Euch mit feinen Köstlichkeiten 
vom Schwein: Brat-, Blut-, und Leber-
würste, Kesselfleisch mit diversen 
Beilagen von örtlichen Bauern und 
Metzgern frisch zubereitet. Den 
Sonntag beginnen wir um 10.00 Uhr 
mit einem Festgottesdienst, den Pfar-
rer Blase halten wird. 
 
Für Unterhaltung sorgen an beiden 
Tagen Musikvereine aus der Umge-
bung und am späten Samstagabend 
dürfen wir uns auf den beliebten Bar-
betrieb freuen.  
 

Zu viel Schwein lädt wieder ein  
Musikverein Harmonie Lottstetten.  

 

 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
alle zwei Wochen trifft sich die Eltern-
Kind Gruppe um 15.30 Uhr im Post-
saal in Lottstetten.  
 
Bei schönen Wetter gehen wir auf 
den Spielplatz.  

Seniorenclub   

Landfrauen Lottstetten  

Schwarzwaldverein  
 

Musikverein Lottstetten  

Eltern-Kind Gruppe 
Lottstetten 
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Das nächste Treffen findet am 
01.10.2019 statt. 
Eure Ansprechpartnerinnen bei      
Fragen sind Anna Steindl                  

(Tel. 4973328) und Katharina Hoff-
mann (Tel.: 0041 77 985 06 82) 
 
Snacks und Trinken bitte nicht ver-
gessen.  

Wir freuen uns auf euch 
 
 
 

A U S     D E R     N A C H B A R S C H A F T  
 

 
 
Der nächste Sprechtag findet am Mitt-
woch, 02.10.2019 um 19.00 Uhr im 
Gasthaus Löwen in Jestetten statt.  

 

 
 
Am Mittwoch, den 02.10.2019 findet 
das Elterncafé in der Kita Homberg 
statt, von 15.00 – 16.30 Uhr.  
 
Das Elterncafé ist ein offener Treff für 
Eltern mit ihren Kindern im ersten Le-
bensjahr, mit der Möglichkeit, ins Ge-
spräch zu kommen und Erfahrungen 
auszutauschen.  
 
Das Thema des kurzen Vortrags mit 
anschließender Gesprächsrunde wird 
sein: 
 
„Immer dieser Schnupfen – leichte 
Infekte naturheilkundlich behan-
deln."  
 
Das Treffen wird durch die Familien-
hebamme Heike Edmaier betreut, die 
über allgemeine Fragen der Säug-
lingsentwicklung informiert und für 
Einzelgespräche zur Verfügung steht. 
 
Auch Rebekka Corbel, Erzieherin und 
Elternberaterin, steht für Gespräche 
zu Entwicklungs- und Erziehungsthe-
men zur Verfügung.  
 
Es besteht auch die Möglichkeit, das 
Kind zu wiegen.  
 
Mitzubringen: 
- Ggf. ein Tuch für das Baby als  
   Unterlage 
- Bequeme Kleidung 
- Warme Socken oder Hausschuhe  
 
Kosten:  
- 5,00 € für Getränke und Gebäck 
- Die Kosten für Einzelgespräche mit  
  der Hebamme können von der Kran- 
  kenkasse übernommen werden. 
 
 
 

 
Infos: Heike Edmaier, Tel.: 07745 
9229919 oder hedmaier@web.de 

 

 
 
Für den diesjährigen Suserbummel 
haben sich wieder die Freunde der 
Kolpingfamilie Winterthur angemel-
det, alle Mitglieder und Interessierte 
sind eingeladen. 
 
Suserbummel Kolping 
Samstag, 19.10.2019 
Weitere Informationen folgen. Wei-
tere Veranstaltungen sind in Vorbe-
reitung: 
Silvio Fischer: 
Ferne Herren – Vögte – Fälschun-
gen? / Die Habsburger am Hochrhein 
im 14. Jahrhundert. Freitag, 
22.11.2019, 19.00 Uhr 
Wittmerbibliothek und Kolping Ge-
denktag 2019, 08.12.2019 

 

 
 
Unser nächstes gemeinsames Zu-
sammensein ist am Dienstag, 
01.10.2019 um 15.00 Uhr im Kolping-
heim Jestetten. Das gesamte Team 
der Computeria möchte gern bei Ih-
ren anstehenden Fragen weiterhel-
fen. Deshalb laden wir daran Interes-
sierte wieder herzlich ein. 

 

 
 
Plauschturnier, Modus „Mixed-
Doppel“ 
Am Samstag, den 28.09.2019 findet 
unser Plauschturnier mit Modus 
„Mixed-Doppel“ statt, Beginn 10.00 
Uhr, Ende ca. 15.00 Uhr. Treffpunkt 
ist um 09.00 Uhr zu einem Brunch mit 
anschließender Auslosung der einzel-
nen Paarungen. Die direkten Doppel-
partner pro Spiel werden immer neu 
ausgelost, somit werden die einzel-
nen Paare jedes Mal neu besetzt. Die 
Betonung liegt auf „Plausch“. An-
schließend gibt es einen gemütlichen 
Hock, es wird gegrillt.  
 

 
 

Finalspiele der Clubmeisterschaft 
für Aktivspieler, Modus „Doppel“  
Die Finalspiele sind am Samstag, den 
28.09.2019 um 15.00 Uhr nach dem 
Plauschturnier. Anschließend gemüt-
licher Hock. 
 

www.tc-jestetten.de  

 

 
 

 
 
 

 

VdK Ortsverband Jestetten  

Elterncafé 

Kolpingfamilie Jestetten  

Computeria   

Tennisclub Jestetten e.V.    

Kulturkreis Jestetten u.U.     
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K I R C H L I C H E     N A C H R I C H T E N
 
 
 

 
 
 

Gottesdienste 
 

Freitag, 27.09.2019 
Hl. Vinzenz von Paul, Priester, Ordensgründer 
18.30 Uhr in Dettighofen: Hl. Messe  
 
Samstag, 28.09.2019 
14.30 Uhr in Lottstetten: Trauung des Paares Sophia 

Beyer – Markus Schmid 
18.30 Uhr in Altenburg: Vorabendmesse 
 - für Theodor Stoll  
 - für Sigismond und Hermine Pekacz und ver-

storbene Angehörige  
 
Sonntag, 29.09.2019 
26. Sonntag im Jahreskreis  
09.00 Uhr in Baltersweil: Hl. Messe  
09.00 Uhr in Lottstetten: entfällt wegen Schlachtfest 
10.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe  
 - für Johanna Basler 
 - für Josefine und Josef Pichler 
19.00 Uhr in Jestetten: ökum. Lobpreisgottesdienst  
 
Große Caritas-Kollekte  
 
Mittwoch, 02.10.2019 
Hl. Schutzengel 
07.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe und Laudes  
 
Donnerstag, 03.10.2019 
Tag der deutschen Einheit  
18.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe mit eucharistischem 

Segen  
 
Freitag, 04.10.2019 
Hl. Franziskus von Assisi 
18.30 Uhr in Dettighofen: Hl. Messe  

 

 
 
Montag, 30.09.2019 
Bibelkreis 
19.30 Uhr im Kolpingheim. Wir teilen miteinander die Bibel 
und zwar die 2. Lesung des folgenden Sonntags.  
1 Tim 1, 1-8 
 
Dienstag, 01.10.2019 
Frühstückstreff in Lottstetten 
09.30 – 11.00 Uhr im Bischof-Starck-Haus  
 
 

 
Die Jahresabschlüsse 2017 liegen ab sofort im Pfarr-
büro zur Einsicht aus - bis Ende September 
 
Helferkreis für Flüchtlinge lädt ein 
Der Helferkreis lädt ein zur Gemüsesuppe nach dem Ern-
tedank-Gottesdienst am Sonntag, 06.10.2019 ab 11.30 
Uhr in den Saal unter der Kirche. 
Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde! 
 
Seniorenwerk Jestetten 
Herzlich Willkommen zum Oktoberfest im Saal unter der 
Kirche in Jestetten am Mittwoch, den 09.10.2019 ab 14.30 
Uhr 
 
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt! 

 

Seelsorgeeinheit Jestetten 
Richard Dressel, Pfarrer Tel. 07745 7248 
Pfarrbüro Tel. 07745 7248 
 Fax 07745 9282708 
E-Mail:  kath.pfarramt.Jestetten@t-online.de 
Homepage: www.kath-se-jestetten.de 
 
Weitere seelsorgliche und geistliche Begleitung: 
Andrea Schaaf, Tel. 07745 7874, E-Mail: mail@andreaschaaf.de 
Christel Auweder, Tel. 07745 928927, E-Mail: christel@auweder.de 
 
Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Dienstag und Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 17.00 Uhr 
Montag und Freitag  08.30 bis 12.00 Uhr 

Mittwochs den ganzen Tag geschlossen! 
Montag- und Freitagnachmittags geschlossen! 

  

Konto der kath. Kirchengemeinde Jestetten: Volksbank Hochrhein eG 
IBAN: DE34 6849 2200 0000 0057 03, BIC: GENODE61WT1 
 

 
 
 
 

 

 
Wochenspruch für die Woche vom 29.09. – 05.10.2019 
Alle eure Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  
              1. Petrus 5, 7 
 
 

 
 
Sonntag, 29.09.2019  
14. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr in Jestetten: Hauptgottesdienst  
 

 
 

Nachrichten für alle vier Gemeinden 

Gottesdienste  
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Montag, 30.09.2019 
19.00 Uhr in Jestetten: Abendgebet  
 
Dienstag, 01.10.2019 
19.00 Uhr in Jestetten: Sitzung des Gemeinde-

wahlauschusses  
 
Mittwoch, 02.10.2019 
16.00 Uhr in Jestetten: Konfirmandenunterricht  
 
Erntedank 2019  
Das diesjährige Erntedankfest feiern wir am Sonntag, den 
06.10.2019 um 10.00 Uhr in der Evang. Markuskirche in 
Jestetten.  
Wir würden uns freuen, wenn wir auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Erntegaben zum Schmuck der Kirche 
erhalten würden. Diese werden nach dem Gottesdienst 
wieder zusammen mit der Kollekte des Sonntags zu 
Gunsten von Hungernden in der Welt verkauft werden.  
Ihre Spenden können Sie gerne am Freitag, den 
04.10.2019 während der Bürozeiten im Pfarramt abgeben 
oder am Samstag, 05.10.2019 vor oder in die Kirche 
legen.  
Vielen Dank! 

 
Bürozeiten: 

Mittwoch + Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 

Telefon: 07745 7256 
Fax: 07745 7240 
E-Mail: jestetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: ev-kirche-jestetten.de 
Bankverbindung: Volksbank Hochrhein eG  

IBAN: DE80 6849 2200 0000 058904 
BIC:    GENODE61WT1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Samstag, 28.09.2019 
10.00 Uhr in Lörrach: NAKids Generalprobe Musical  
 
Sonntag, 29.09.2019 
10.00 Uhr Festgottesdienst durch unseren 

Bezirksapostel. Live-Übertragung aus 
Schwäbisch Hall  

 
Dienstag, 01.10.2019 
20.00 Uhr Chorprobe  
 
Mittwoch, 02.10.2019 
20.00 Uhr Gottesdienst  
 
Donnerstag, 03.10.2019 
11.00 Uhr in Steinen: Herbstfest mit Musical-

Vorführung  
 
 

 
 
Pfarrverweser Pfr. Armin Strenzl, Katholisches Pfarramt 
der Alt-Katholiken Hochrhein-Wiesental St. Peter und Paul 
Rheinbadstraße 10, 79713 Bad Säckingen 
Tel.: 07761 2076, Fax: 07761 50065 
E-Mail: badsaeckingen@alt-katholisch.de  
 
Terminkoordination in der Vakanzzeit 
Marion Rehm, Kaltenbrunnenstraße 8, 79807 Lottstetten 
Tel.: 07745 919585, E-Mail: marion@rehmfamily.de 
 
 

 

Gottesdienste und Termine 
 
Sonntag, 29.09.2019 
26. Sonntag der Lesereihe  
10.00 Uhr in Hohentengen: Eucharistiefeier 
10.00 Uhr in Erzingen: Eucharistiefeier beim Apfelblüte-

Fest  mit Dekan em. H.-E. Heckel  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Termine und Veranstaltungen  

Neuapostolische Kirche 
Neunkircher Str. 17, 79798 Jestetten 
 

Gottesdienste und Termine 
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Einzimmerwohnung in Lottstetten zum 01.12.2019 
zu vermieten. Ca. 55 m² mit neuer Küche und Bad.  
Tel.: 07745 927542 
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